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1. Semester  2. Semester  3. Semester  4. Semester  5. Semester  6. Semester 

           
Kommunales  
Sozialrecht I 

BaSVw-01 
 

Kommunales  
Sozialrecht II 

BaSVw-06 
 

Sozialrechtliche 
Fallbearbeitung I 

BaSVw-10 
 

Sozialversicherungs- 
recht 

BaSVw-13 
 Verfahrensrecht II 

BaSVw-18  
Sozialrechtliche 

Fallbearbeitung II 
BaSVw-23 

ECTS 
Klausur 

 ECTS 
Klausur 

 ECTS Praxistest/ 
Fachgespräch 

 ECTS 
mündliche Prüfung 

 ECTS 
Klausur 

 ECTS 
Fachgespräch 

6  7  12  9  6  16 

           

Bürgerliches Recht 
BaSVw-02  

Kommunales  
Sozialrecht III 

BaSVw-07 
 

Sozialverwaltungs- 
verfahren I 
BaSVw-11 

 
Deutsche und 
Europäische 
Sozialpolitik 
BaSVw-14 

 
Kommunales  
Sozialrecht IV 

BaSVw-19 
 

Sozialverwaltungs- 
verfahren II 
BaSVw-24 

ECTS 
Klausur 

 ECTS 
Hausarbeit 

 ECTS Praxistext/ 
Fachgespräch 

 ECTS 
Hausarbeit 

 ECTS 
Klausur 

 ECTS 
Fachgespräch 

7  7  8  5  11  12 

           
Staatsrecht 
BaSVw-03  Verfahrensrecht I 

BaSVw-08  
Andere Stellen mit 
Sozialrechtsbezug 

BaSVw-12 
 

Wirtschaften der 
Öffentlichen Hand 

BaSVw-15 
 Personalwesen 

BaSVw-21   

ECTS Hausarbeit und mdl. 
Prüfung 

 ECTS 
Klausur 

 ECTS 
Fachgespräch 

 ECTS 
Klausur 

 ECTS 
mündliche Prüfung 

    

5  8  12  9  5     

           
Sozial- und Wirtschafts- 

wissenschaften 
BaSVw-04 

 
Menschen mit 
Behinderung 

BaSVw-09 
   Kommunikation 

BaSVw-16  
Bachelorarbeit und 

Verteidigung 
BaSVw-22 

  

ECTS mdl. Prüfung/ 
Hausarbeit 

 ECTS 
Klausur 

     ECTS 
Rollenspiel 

 ECTS Bachelorarbeit und 
Verteidigung 

    

5  5      5  10     

           
Wissenschaftliches 

Arbeiten 
BaSVw-05 

     Projekt 
BaSVw-17     

ECTS mit Hausarbeit 
Staatsrecht oder Sozial- 

und Wirtschafts-
i h ft  

 

         ECTS 
Projektleistung 

        

5          5         
 

  

         
  

Berufspraktische Module  
Fachtheoretische Module              
Fachtheoretische Module              
Fachtheoretische Module              
Fachtheoretische Module              
 
Stand: 15. April 2026 
 

 


	Abschnitt 1 Allgemeine Regelungen
	§ 1
	Geltungsbereich

	§ 2
	Gliederung, Inhalt und Umfang
	(1) Der Studiengang ist in vier Studienabschnitte fachtheoretisches Studium und zwei Studienabschnitte berufspraktisches Studium gegliedert. Die Studienabschnittstruktur ergibt sich aus Anlage 1, die Bestandteil dieser Studienordnung ist.
	(2) Das Studienangebot ist vollständig modularisiert. Für jedes Modul ist vom Fachbereich eine Modulbeschreibung zu erstellen. Die Modulbeschreibungen sind in einem Modulhandbuch zusammenzufassen.
	(3) Jedem Modul sind ECTS-Leistungspunkte zugeordnet. Diese sind in der Modulbeschreibung auszuweisen. ECTS-Leistungspunkte sind das quantitative Maß an durchschnittlichem Arbeitsaufwand, der durch die Studentinnen und Studenten für das jeweilige Modu...
	(4) Der Arbeitsaufwand der Studentinnen und Studenten beträgt für die Präsenzveranstaltungen und Prüfungen des fachtheoretischen Studiums maximal 1800 Zeitstunden, für die Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie für alle Art...
	(5) Die Modulfolge und die für das jeweilige Modul vorgesehenen ECTS-Leistungspunkte ergeben sich aus Anlage 2, die Bestandteil dieser Studienordnung ist. Die Einhaltung der Modulfolge sichert den Studienabschluss innerhalb der Regelstudienzeit.
	(6) Die Aufteilung des Erholungsurlaubes auf die Studienabschnitte wird für alle Studentinnen und Studenten verbindlich von der HSF Meißen im Einvernehmen mit den Einstellungsbehörden festgelegt. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Im fachtheoretischen ...


	Abschnitt 2 Fachtheoretisches und Berufspraktisches Studium
	§ 3
	Fachtheoretisches Studium
	(1) Das Fachtheoretische Studium wird an der HSF Meißen durchgeführt. Es umfasst 18 Pflichtmodule einschließlich der Bachelorarbeit und ihrer Verteidigung.
	(2) Im Prozess der zu entwickelnden Fachkompetenzen eignen sich die Studentinnen und Studenten Schlüsselqualifikationen an. Im Bereich der Methodenkompetenz sind das insbesondere
	(3) Die zu entwickelnden Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen sowie die in diesem Zusammenhang zu vermittelnden Inhalte sind in den Modulbeschreibungen auszuweisen.

	§ 4
	Berufspraktisches Studium
	(1) Das berufspraktische Studium wird bei den Einstellungsbehörden und weiteren geeigneten Ausbildungsstellen durchgeführt. Es umfasst fünf Pflichtmodule.
	(2) Im berufspraktischen Studium sollen die Studentinnen und Studenten vorrangig die im fachtheoretischen Studium erworbenen rechtswissenschaftlichen Fachkompetenzen durch die Bearbeitung von bei den Ausbildungsstellen zu erledigenden Verwaltungsvorgä...
	(3) Im Prozess der Anwendung und Vertiefung bereits erworbener Kompetenzen eignen sich die Studentinnen und Studenten weitere für eine Tätigkeit in der Laufbahn der Laufbahngruppe 2, erste Einstiegsebene der Fachrichtung Gesundheit und Soziales erford...
	(4) Das berufspraktische Studium ist nach § 9 Absatz 4 bis 6 AVwSAPO zu organisieren und durchzuführen. Ergänzend gelten folgende Regelungen:
	(5) Modulprüfungen werden im berufspraktischen Studium als Fachgespräche, Rollenspiele und Praxistests durchgeführt. In Fachgesprächen sollen die Studentinnen und Studenten zu praxisbezogenen Fragestellungen Probleme benennen, Bearbeitungswege aufzeig...
	(6) Zur Vorbereitung auf die Fachgespräche, Rollenspiele und die Praxistests stellen die Ausbildungsstellen den Studentinnen und Studenten einen angemessenen Zeitraum während der Dienstzeit zur Verfügung.


	Abschnitt 3 Qualität des Studiums
	§ 5
	Didaktisch-methodisches Grundkonzept
	(1) Das didaktisch-methodische Grundkonzept basiert im fachtheoretischen Studium auf einem abgestimmten System von Lehrgesprächen, verbunden mit Gruppenarbeiten und Rollenspielen sowie Übungen, Konsultationen, Projekten, angeleitetem Selbststudium, Se...
	(2) Lehrgespräche vermitteln im Diskurs mit den Studentinnen und Studenten in einer zusammenhängenden Darstellung Grund- und Spezialwissen sowie methodische Kenntnisse. Sie verdeutlichen die Verflechtungen der Wissenschaftsdisziplinen untereinander. D...
	(3) Übungen dienen der weiteren Wissensvermittlung, vorrangig jedoch der Wissensvertiefung, -verarbeitung und -anwendung sowie der Schulung der Fachmethodik. Die Übungen sind so konzipiert, dass im Rahmen einer Präsenzphase oder als Vorbereitung im Se...
	(4) Bei einer Konsultation trägt die Studentin oder der Student einem Lehrenden im Selbststudium erarbeitete Ergebnisse oder Teilergebnisse vor. Die bzw. der Lehrende würdigt diese kritisch und gibt der Studentin oder dem Studenten Hinweise bezüglich ...
	(5) Ein Projekt ist die eigenständige Bearbeitung einer interdisziplinären Problemstellung. Dabei werden Aufgabenstellungen lösungsorientiert mit wissenschaftlichen Methoden bearbeitet, vertieft und die Ergebnisse präsentiert.
	(6) Angeleitetes Selbststudium dient der selbstständigen Lösung einer klar umrissenen Aufgabe in einer bestimmten Zeit. Sie kann individuell oder in einer Lerngruppe gelöst werden. Die bzw. der Lehrende unterstützt bei Bedarf die Studentinnen und Stud...
	(7) Mit dem Selbststudium bereiten die Studentinnen und Studenten die verschiedenen Formen der Lehrveranstaltungen vor bzw. nach. Es dient der Erarbeitung, Aneignung, Vertiefung und Anwendung von Wissen sowie methodischer Kenntnisse. Das Selbststudium...
	(8) Exkursionen dienen dem Kennenlernen von Gesetzgebungs- oder Verwaltungsabläufen in Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung und in Unternehmen.
	(9) Unterweisungen vermitteln im Diskurs mit den Studentinnen und Studenten praxisrelevantes Grund- und Spezialwissen sowie methodische Kenntnisse im Zusammenhang mit den konkreten beruflichen Anforderungen des Arbeitsplatzes.
	(10) Praxisübungen sollen die Anwendung des Erlernten ermöglichen. Dabei ist eine intensive Unterstützung durch Praxisbetreuerinnen und -betreuer erforderlich. Berufspraktische Fragestellungen werden einzeln oder im Team bearbeitet. Die Bearbeitung ka...

	§ 6
	Modulbeauftragte

	§ 7
	Fachhochschullehrende und Praxisbetreuerinnen und -betreuer
	(1) Im fachtheoretischen Studium führen Fachhochschullehrende sowie Lehrbeauftragte die Lehrveranstaltungen durch. Das Anforderungsprofil für die Fachhochschullehrenden ergibt sich aus § 8 Absatz 3 Satz 2 und 3 FHMeißenG. Lehrbeauftragte werden mit de...
	(2) Der Anteil der Lehrveranstaltungen, die von Lehrbeauftragten betreut werden, soll 30 Prozent der Gesamtlehrveranstaltungsstunden nicht überschreiten.
	(3) Die Einstellungsbehörden bestellen aus dem Kreis der Bediensteten eine geeignete Person zur Ausbildungsleiterin bzw. zum Ausbildungsleiter. Berufserfahrung und Erfahrung in der Ausbildung sollen vorhanden sein. Diese bzw. dieser betreut die Studen...
	(4) Während des berufspraktischen Studiums werden die Studentinnen und Studenten von nach § 9 Absatz 6 AVwSAPO beauftragten Praxisbetreuerinnen und -betreuern angeleitet. Der Fachbereichsrat wird über die von den Ausbildungsstellen beauftragten Praxis...
	(5) Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen der HSF Meißen und den Ausbildungsstellen sollen die Studienziele und -inhalte mit den Bedürfnissen der Verwaltungspraxis abgestimmt werden. Die Fachhochschullehrenden sowie die Lehrbeauftragten der HSF Meiß...


	Abschnitt 4 Schlussbestimmung
	§ 8
	Inkrafttreten und Übergangsregelung
	(1) Diese Studienordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes in Kraft.
	(2) Für Studentinnen und Studenten, die ihr Studium vor dem 1. September 2025 aufgenommen haben, gilt die Studienordnung vom 27. November 2018 (SächsABl. 2019 AAz S. A 60) fort.





